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A Nurse 
is a Nurse 
is a Nurse?

Voraussetzungen für die Freizügigkeit von 
Pflegefachkräften in Europa

Franz Wagner RbP, MSc
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ICN Definition ‚Nurse‘

A nurse is a person who has 
completed a nursing education 
programme and is qualified and 
authorised in her country to 
practise as a nurse.



3St. Gallen 15. Januar 2009

ICN Definition ‚Pflege‘

Pflege umfasst die eigenverantwortliche 
Versorgung  und Betreuung (...) von Menschen 
aller Altersgruppen, von Familien oder Lebens-
gemeinschaften, sowie von Gruppen und sozialen 
Gemeinschaften, ob krank oder gesund, in allen 
Lebenssituationen (Settings).  Pflege schließt die 
Förderung der Gesundheit, Verhütung von Krank-
heiten und die Versorgung und Betreuung kranker, 
behinderter und sterbender Menschen ein. (...)
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Rechtliche Grundlagen für 
Freizügigkeit

Richtlinie 2005/36/EG (Beruferichtlinie) 
führt innerhalb der EU für 

►Gesundheits- und Krankenpfleger/innen zur 
automatischen Anerkennung

►für Altenpfleger/innen und Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger/innen zur 
Anerkennung nach Einzelfallprüfung

Europäischer Qualifikationsrahmen (EQF)

Vorführender
Präsentationsnotizen
neu ... für Gesundheits- und Krankenpflegerinnnen sowie Hebammen durch allgemeine und berufliche Weiterbildung ist im Einklang mit den spezifischen Verfahren der einzelnen Mitgliedstaaten zu gewährleisten, dass Personen, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, mit der beruflichen Entwicklung so weit Schritt halten, wie dies für eine sichere und effiziente berufliche Leistung erforderlich ist (Art. 22 b).
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Promotion

Master

Bachelor

... auf der 
inhaltlichen Ebene: 

Kenntnisse
Fertigkeiten

Kompetenzen

Europäischer Qualifikationsrahmen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Letztlich bleibt völlig unklar, wie die Qualität der Ausbildung und insbesondere das Kompetenzniveau der Absolventinnen und Absolventen von Aus- und Weiterbildung im Berufsfeld Pflege sich darstellt. Eine verstärkte vertikale und horizontale Durchlässigkeit sowohl in Deutschland als auch in Europa setzt damit folgelogisch ein Sichtbarmachung der tatsächlichen Lernergebnisse bzw. der Kompetenzen von aus- und weitergebildeten beruflich Pflegenden voraus.
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Trotz Beruferichtlinie
bleiben unterschiedlich
►Berufsverständnis
►Ausbildungsniveau und -inhalte
►Aufgabenprofile und Zuständigkeiten 
►Organisation der 

Gesundheitsinstitutionen 
►Gesundheits- und Sozialsysteme
►Kultur



7St. Gallen 15. Januar 2009

Umsetzung Beruferichtlinie

Quelle: Liefgen MF, Europäische Krankenpflegeausbildungen im Vergleich, Melsungen, 2007
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Umsetzung Beruferichtlinie

Quelle: Liefgen MF, Europäische Krankenpflegeausbildungen im Vergleich, Melsungen, 2007
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Umsetzung Beruferichtlinie

Quelle: Liefgen MF, Europäische 
Krankenpflegeausbildungen im 
Vergleich, Melsungen, 2007
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A Nurse 
is not a nurse 
is not a nurse?
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Freizügigkeit braucht 

►Definition von Kompetenzen 
(welche Qualifikation hat die Person?)

►Unterstützung beim Wechsel in ein 
anderes Land
- strukturierte fachliche Einarbeitung
- Unterstützung beim Einleben 
(kulturelle Anpassung)
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Freizügigkeit braucht

ethische Verantwortung der 
(politisch) Verantwortlichen

►Balance zwischen Interessen der 
Gesellschaft und den Interessen 
des Individuums
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Mobilität wird zunehmen
weil
►die Welt angesichts der 

Globalisierung kleiner geworden 
ist

►weltweit ein Mangel an 
Pflegefachkräften herrscht

►temporäre Migration zunimmt 
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Zum Schluss 
Die Aufgabe der Pflegefachkraft besteht darin, 
,,dem kranken oder auch gesunden Individuum 
bei der Verrichtung von Aktivitäten zu helfen, 
die seiner Gesundheit oder Wiederherstellung 
(oder auch einem friedlichen Sterben) förderlich 
sind und die er ohne Beistand selbst ausüben 
würde, wenn er über die dazu erforderliche 
Stärke, Willenskraft oder Kenntnis verfügte. Sie 
leistet ihre Hilfe auf eine Weise, dass er seine 
Selbständigkeit so rasch wie möglich 
wiedergewinnt" (Henderson, 1997). 
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Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Kontakt: wagner@dbfk.de
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